
·• 

1 • Y2!~~~~E~~~~~ 
D.er ·räumliche Geltungsbereich liegt im Stadtteil· St. JUrgen, · 
Gema:r'lrung St. J"urgen, Flur 13. 
Er erfaßt die nachsteher~d aufgeführten Grundstücke: 

Gärtnergasse 1 b - 9~ 4 - 16~ 
Gartengang 3 - 15, 2 - 4~ 
Fahlenkampsweg 5 - 31, 
Am Nöltingshof 1 tlw., 2 - 10 

sowie das Flurstück 1723/40 Flur 13 Gemarkung St.JUrgen. 

2. Bisherige Entwicklung 
~--~-----------------

Baulicher Bestand 
An de.n obengenannten Straßen befindet sich 1-geschossige 
Bebauung in offener Bauweise, mit Ausnahme eines dreige
schossigen Wohngebäudes an der Südwestseite der Gärtner
gasse und eines dreigeschossigen Wohngebäudes an der Nord
westseite des Fahlenkampsweges .. 
Das Gebiet ist als ,Reines - bzi. Allgemeines Wohngebiet _ 
anzusehen. 

Vorhandene Erschließung 
Der räumliche.O:eltungsbereich ist verkehrlieh durch die 
vorhandenen Straßen Gärtnergasse, Gartengang~Fahlenkamps-
weg und Am Nöltingshof erschlossen.. · 
In ( 'i Straßen des O:el tungsbereiches sind .Abwasserleitungen · 
und . ~rsorgungsleitungen .• für 'Elek~rizität, Wasser, · 

·Gas und .Telefon vorhande~ .... · · ,.· .·· '· 

?• Bisherige Festsetzungen: 
-~---------------------
Im Geltungsbereich sind keine älteren städtebaulichen 
Pläne recht.sverbindlich. 

4. Anlaß der Planaufstellung - Planungsziel 
-~---------------~----~-------~---~---~-
Der Bebauungsplan soll die städtebauliche Ordnung innerhalb 
seines Geltungsbereiches sichern und die Rechtsgrundlage 
f~r die Verbreiterung der Straßen Ratzeburger Allee, 
Gartnergass~, Gartengang und Fahlenkampsweg schaffen. 
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Hierzu werden die für die verkehrs- und versorgungsteohni•. 
sehe Entwicklung erforderlichen Flächen sowie Art und Maß 
der baulichen Nutzur~ der Grundstücke festgesetzt, 

Künftige bauliche Entyvicklung und.Nutzung 
; '· 

Die Grundstücke Gärtnergasse l.b- 5a~Gartengang ·3 ·~ '15 
und Fahlenkampsweg 11 - 31 werden als·Reines Wohngebf:et (WR) 
ausgewieseno·Festgesetzt wird die l~geschossige offene Bau-. 
weise~ Grundflächenzahl OJI3 und Geschoßflächenzahl 0,·3 .• 
Die Grundstücke Gärtnerlasse 7, · 7a und 9 sow·ie Gartengang I 

2 und 4 und das Flurstück 1723/40 der Flur 13, Gemarkung 
St~Jürgen werden als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausge
wiesen. Festgesetzt wird die eingeschossige offene Bauweise, 
Grundflächenzahl 0,3, Geschoßflächenzahl 0,3. 
Der im Allgemeinen_Wohngebiet vorhandene Gartenbaubetrieb 
bleibt zulässigo 
Die Grundstücke Gärtnergasse 4 - 6 und 12 - 14 sowie 
Fahlenkampsweg 5 - 9 werden als Allgemeines Wohngebiet ·. (WA) 
ausgewieseno Festgesetzt werden die Grundflächen der bau
lichen Anlagen durch Baulinien sowie die Zahl der zulässigen 
Vollgeschosse (3) .. · · 

Erschließung 
Die vorhandenen Straßen im Geltungsbereich sollen .durch 
Verbreiterung und endgültigen Ausbau den heutigen Verkehrs-

'bedingungen angepaßt werdeno 
In allen Straßen des Geltungsbereiches sind~ soweit nicht 
vorhanden, Abwasserleitungen sowie Versorgungsleitungen 
für Frischwasser, Gas und Elektrizität und Fernsprechlei
tungen vorgesehen .. 

6. Fo1 "'maßnahmen 

Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens 
. Die Bereitstellung des für die Nutzung zu öffentlichen 

Zwecken festgesetzten, in Privathand befindlichen Geländes 
soll möglichst durch freihändigen Erwerb erfolgen. Andern
falls kann hilfsweise die Enteigung durchgeführt werden. 
Falls erforderlich, können auch Grenzregelungen vorgenom
men werden., 
Der Bebauungsplan sieht" falls kein freihändiger Erwerb 
möglich ist" im wesentlichen folgende Maßnahmen vor: 
Grenzregelung für die Grundstücke Gartengang o.Nr., Flur
stück 1723/40, Flur 13 (Strunck)JI _Fahlenkampsweg o.Nr., 
Flurstück 43/9JI Flur 13, Gärtnergasse 7a, Fahlenkamps
weg 11 und .13 .. 
Enteignung für die Grundstücke Fahlenkampsweg 11-31 (unge-
rade Nummern)s Gär~nergasse 7, 9» o.Nr. Flurstück 46/6 
(Blohm), 29/4 (Müller) Flur 13" Gartengang 2, 4., 15, 
o.Nr. Flurstück 1723/40 Flur 13 (Strunck)., Am Nöltings-
hof l und 10. 3 \ 
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Im Ubt'ige:n etg~Ctb:~ sich die einzelnen Mäßna.hmen aus dem .. 
. . . G.rundstUcksverzeiohnis. 

7• Kosten 

Gemäß §9 (6) des Bundesbaugesetzes entstehen der Gemeinde 
für die vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen voraus
sichtlich folgende Uberschläglich ermittelte Kosten:· 
Xosten des.Grunderwerbs: 
Vorgartenflächen am Gartengang und· 
am Fahlenkampsweg 

· Kosten des Straßenbaues: 
· Ausbau des Gartenganges 

Ausbau des Fahlenkampsweges 
Ausbau der Straße Am Nöltingshof · 

Kosten der Grünanlage 

·Grunderwerb · 
Anlagekosten 

Kosten insgesamt. 

ca.~· DM 

cao DM 68.000"--
·ca. DM 109.100"--
c:''·. DM 25e000,!--
ca. DM 202.:LOO.!--

ca .• DM 226.100" --. 
' . ================== 

ca. DM 
ca~ DM 

30.000"..;-
5.000,-..;. 

35.000"--

' ·, =================== 
Die Kosten für die evtl. Verleg,xng von· Erschließungsan
lagen zur Ableitung von Abwasser sowie zur Versorgung 
mit Elektrizität_" Gas und Wasser sind in dieser Kosten
at ""=>tellung nicht enthalten. 

. . 
.. 'e·versorgungsanlagen sind in diesem Gebiet illl wesent
llohen bereits vorhanden. 

Lübeck" ·den 30 •. Oktober 1967 
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